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Versicherungsnehmer:             
Beratung durch: 

Neochorlis Versicherungen 
Im Stegen 5 ⋅ 79241 Ihringen 

Tel. 07668 90 89 588 
E-Mail: info@neochorlis-versicherungen.de 

 Webseite: www.neochorlis-versicherungen.de 

 

 

 

Wichtige Hinweise im Haftpflicht-Schadenfall 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
im Haftpflichtschadenfall ist überlegtes Handeln entscheidend. Damit eine reibungslose Regulierung 
erfolgen kann und Ihr Versicherungsschutz nicht gefährdet wird, beachten Sie bitte folgende Hinweise: 

 Polizei verständigen: Bei Personenschäden ist unverzüglich die Polizei einzuschalten. 
 Kein Schuldanerkenntnis: Geben Sie gegenüber Dritten keine verbindlichen Zusagen zur 

Haftung oder Kostenübernahme ab – auch bei scheinbar eindeutiger Sachlage. 
 Angaben vollständig machen: Beantworten Sie Rückfragen des Versicherers sorgfältig und 

wahrheitsgemäß. Fehlende Informationen bitte entsprechend vermerken. 
 Keine eigene Rechtsbeauftragung: Beauftragen Sie ohne vorherige Abstimmung keinen Anwalt 

zur Anspruchsabwehr. 
 Schriftstücke weiterleiten: Leiten Sie Schadensersatzforderungen oder anwaltliche Schreiben 

umgehend an uns oder den Versicherer weiter. 
 
Beschädigte Gegenstände sollten vom Geschädigten dokumentiert und bis zur abschließenden Klärung 
aufbewahrt werden. Reparaturen oder ErsatzbeschaƯungen sind vorab mit dem Versicherer 
abzustimmen. 
 
Für Fragen oder Unterstützung stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 


